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K t. S ch w Y z. UnterrichtSwcsen d-S Kantonâ
Schwyz. Weit leichter ist cS hier, mil Bedauern zu gestehen,

was fehle, als aber etwas anzuzeigen, waö gerechte Erwartung

befriedigen könnte. Vollständige Einsicht des Bedürfnisses, guter

Wille und fromme Wünsche nach dem Bessern sind bei manchem

biedern Schwyzer geistlichen und weltlichen Stande» vorhanden;

aber all' dieses fehlt gerade da, wo es sich vorfinden sollte, um

etwas in'S Leben treten zu sehen. Was die helvetische Regirung an»

regte, war sie auszuführen in dieser Gegend zu schwach, und mit
der Auflösung der helvetischen Republik erlosch auch da», was

begonnen war. Während der Mediationsverfassung that die Regirung
nichts, und während der noch weit unbestimmter,, Verfassung von
s8lü bis 18ZZ harrte das Unterrichtswesen umsonst aus Weckung und

Leitung. DieLoskaufSsummen der neuen Kantone hätten nach ihrer
Bestimmung Geldmittel dargereicht, w,e dies auch in Nidwalden geschah;

allein eS wurden daraus Schulden bezahlt, und die tief einwohnende

Abneigung gegen alles Neue war doch das größte Hinderniß. Die
jetzige Verfassung enthält zwar den schönen Artikel: „der Staat
sorgt für die Bildung des Volkes"; doch bisher war die Regirung

noch zu schwach und die Schwankung zu groß, um an d em Sitze

dep Freiheit das zu leisten, was in jedem deutschen katholischen
Fürstenstaate schon längst eingeführt ist. Durch die Mitwirkung dieses

Theiles der Geistlichkeit wäre Vieles zu hoffen; doch ist ein großes
Gebrechen, daß die Geistlichen selbst nicht immer in der Pädagogik
unterrichtet werden. Ist einmal der Einwurf, es fehle an

Geldmitteln, beseitigt, wie in andern Gegenden, denen die Anstrengungen

eben so schwer fallen; bringt ein edler Gemeinsinn Opfer dazu:
so wird auch das Volk selbst einsehen lernen, daß eine gewisse
Bildung die ökonomischen Leistungen reichlich ersetzt, ohne daß um
deswillen die hin und wieder spürbare Ausartung, die von der Maxime
ausgeht: „das bessere Wissen diene nur zum Geldgewinn", einheimisch

werden müßte.

ber Bezirksbchörden. Hierüber sagt der
H. 21 der Verfassung: „Der DezirkSrath hat nach den Bestimmungen

der Kantonsschulbehörde die Aussicht über die Bezirksschulen
und vollzieht ihre Verordnungen.« Nur in den wenigsten Bezirken
soll bisher etwas organisirt worden sondern Alles den Ortsbehörden
hingegeben sein, und auch diese überlassen sie an manchem Orte
dem Schulmeister, der, wenn nicht ein wohldenkcnder Ortspfarrerund

«plan einwirkt, alle Gewalt in sich vereinigt. Da, wo die Sclm-
einem Kaplan übertragen, und dieser ein tüchtiger Mann ist,

v>r wegen dessen größerer Bildung auch mehr geleistet.
2) Schulkommission cn. Solche sind im Bezirke Schwyz

'N Schwyz, Arth, Steinen, Sattel, Brunnen und Nothenthurm.à », Schwyz besteht aus acht Mitgliedern die andern gewöhnlich
nur aus dem Pfarrer und aus einem bis zwe, Gemeindcräthcn;
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allein sie versammeln sich jährlich mir zwei oder höchstens drei Male,
um die Schulen zu besuchen und uin bei den PreisauStheilungcn,
wo dergleichen Statt finden, zugegen zu sein. Zahl und Anschaffung

der Lehrmittel ist dem Lehrer überlassen. Nur die Schulkommission

in Schwv; besorgte sie seit 4827; einige eingeführte
Verbesserungen sollen seit 48ZZ wieder beseitigt worden sein. Im Bezirke
Küßnacht ist ein Schulrath, der alls einer unbestimmten Anzahl
geistlicher und weltlicher Mitglieder (gegenwärtig sind Z Weltliche
und 5 Geistliche) besteht. Der Pfarrer und der Landammann sind

von Amtöwegen Mitglieder; Letzterer ist Präsident. Diese Behörde

beschäftigt sich mit der Leitung und Beaufsichtigung des ganzen
Schulwesens, d. l. mit der Auswahl der Lchcgegenstände und
Schulbücher; sie bewilligt das Abhalten außergewöhnlicher Schulen,
besucht je zu 14 Tagen nach einer Kehre durch zwei Mitglieder
die Schulen, legt dem Bezirksrathc Gutachten vor und'dergleichen.
Eine vom Bezirksrathe gewählte Schulkommission beaufsichtigt die

Schulen in dem Flecken Einsiedeln und in den Vierteln. Sie sorgt für
Schulzimuier in den Vierteln, bestimmt die Schulstunden, die

Lehrgegenstände und prüft die Aspiranten auf Lehrstellen. Sie wählt
einen Schulinspcktor, der ihr von Seit zu Seit Bericht erstattet

n. s. w. Jede Gemeinde im Bezirke March hat einen Schulrath,
dessen Präsident von Amtswegen der Pfarrer ist. Diese Behörde

versammelt sich gewöhnlich im Jahre 2 Mal, im Anfange der Schulzeit

und am Ende derselben; allein ein launiger und gebildeter Mann
ans der March bemerkte: „Dieser Schulrath bekümmere sich um die

Schulen nicht viel mehr, als die Bischöfe in x-rribu- inliä<llwiu

um ihre Sprengel.
3) Schul fonde. Ein solcher ist im Bezirke Schwyz nur in

Schwyz und Muvttathal. Der Letztere muß bedeutend sein, da der

Lehrer (der zugleich Organist, Cantor und Küster ist) daraus

besoldet wird, und die Kinder nebst unentgeltlichem Schulbesuche noch

alle Lehrmittel erhalten. Der Schulfond in Schwyz wurde vor ei'

nigen Jahren von Privaten des Fleckens Schwyz zusammengelegt

und beträgt etwa 200V st. Bis er diese Summe erreicht hatte,
durste keine Verwendung Statt finden. Jetzt werden die Ainsi"
für die Bezahlung der drei Lehrer gebraucht. Für die

Zusammenlegung eines Fonds zur Errichtung einer Sekundärschule

Schwyz beschäftigt sich seit einigen Jahren eine Gesellschaft

daselbst. Die Erreichung ihres für Schwyz höchst wohlthätigen
ckes wird ihr um so viel schwerer werden, da sie nur von einer klen

nern Johl der Angesehenern unterstützt wird; doch hofft man- dwsi

Schule möchte noch in diesem Jahre zu Stande komme» »»d ei"

geachteter tüchtiger Mann als Lehrer bei derselben angestellt werden-

— Ein Schulfond ist im Bezirk Küßuacht nicht vorhanden, auße^

einigen hundert Gulden, welche mit dem allgemeinen Spend- a e

Armensonde vereinigt sind. Die Schulen im Bezirke Einfiedeln l



ohn« besondere Schulgüter und wurden bisher auv den Bezirks- und

Gemeindeeinkünftcn unterstützt. Vermuthlich wird in Zukunft der

Bezirk allein diese Kosten durch Vermögenssteuern erheben In den

Bezirken Psäsfikon und Wollcrau sind keine Schulfonde.

4) Besoldung der Lehrer. Da die meisten Schullehrer

zugleich Kapläne oder Organisten oder Küster sind, so ist schwer

auSzumitteln, wieviel Einkommen jedem Lehrer die Schule gibt.
Gewiß ist es, daß ohne andern Erwerb kein Lehrer vom

Schulgehalte sich nähren könnte. Jeder der drei öffentlichen Lehrer in

Schwyz hat jährlich für zehnmouatlich-S Schulhaltcn 17V fl. ; der

unterste für Kirchenaussicht über alle Schulkinder und in Rücksicht

seiner weit größern Allzahl Schüler dazu noch eine Zulage von Z5

fl. Die jährliche Besoldung eines der drei Lehrer im Flecken
Einsiedeln beträgt ungefähr Louisd'or; diejenige jedes der sechs Zehrer

in den Vierteln ungefähr L Louisd'or, wofür sie nun auch im
Sommer Schule halten sollten. Der Lehrer in Arth hat 10 bis 12

Louisd'or, der in Steinen 106 fl. mit einigem Eriverb als Kirchendiener,

der in Morschach 12 fl. und den Schullohn der Kinder,
der in Ybcrg 6 Louisd'or; die übrigen haben nur den Schullohn

der Kinder, nämlich der zahlungsfähigen. Daher kommt cS, daß

die meisten Lehrer entweder durch den Pfründenbrief oder freiwillig
Geistliche sind. Ein weltlicher, zumal verheiratheter Lehrer konnte sich

unmöglich durchbringen. Es ist dies nur an wenigen Orten der Fall,
wo der Lehrer in der Stelle eines Organisten, CantorS, KüsterS

«der Gemeindschreiberö einigen Erwerb findet. Diese ärmliche Be-'
soldung hat zur Folge, daß mehrere Schulen keine tüchtigen Lehrer
bekommen, sondern höchst unbefriedigend besorgt sind. Eine Beihülfe
von Seite des Staates würde Alles verändern und auch die
Gemeinden anregen.

5) Schul lohn der Kinder. Für den Schulbesuch muß im
Bezirke Schwyz das zahlungsfähige Kind wöchentlich einen Schwy-
zcrbatzcn oder S Rappen bezahlen. Dies geschieht in allen Gemeinden

außer Muotrathal, Dberg, Stauden, Jllgau, Nothcnlhurm,
0 ^menstalden und Alpthal; in diesen Gemeinden ist der Schul-

«such unentgeltlich. Für zahlungsunfähige Kinder zahlt an zwei

"b> /w- ^ Armenpflege, an andern Orten ist eS dem Lch-

V «n / ^ aufzunehmen Schwyz müssen sie

o!
rn w" ^â)en. Die Lehrmittel müssen die Kinder überall

A.», ^ uur i», Muottathale nicht. In Schwyz erhalten die

Kütin^n / ìâ der Armenpflege. Iin Sommer bezahlt im Bezirk

là A 7/'"d wöchentlich S Schillinge, im Winter ä Schil-

Schülcr in >
Armen bezahlt das Sp-ndamt. Jeder

Làd'a n Schule muß dem Lehrer jährl.ch e.nen

L- litt t
Die Kinder vermöglicher Eltern muffen die

awt v / ""Waffen; den ärmern kauft dieselben das Spend-

teli àà vermöglicher Eltern in, Bezirk Eiusiedcln zahlen vier-
Mhrlich 1 Batzen Schulloth», der den Lcijcern an ihrem Gestalt
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abgerechnet wirb. Die Lehrmittel müssen die Kinder ssch ebenfalls
selbst anschaffen, den Armen liefert sie der Bezirk. In den

Bezirken Pfäffikon und Wollerau muß ein Kind wöchentlich ^ Btz.
bezahlen,

6) Stand des Lehrers. Dem geistlichen Stande gehören
in den Bezirken Schwyz, Gersau und Küßnacht folgende Lehrer an:
der erste in Arth, der in Goldau, Steinen, Morschach, der erste

in Aberg, der in Stauden, Jllgau, Lowerz, Brunnen, Steinerberg,

Rothenthurm, Riemenhalden, Alpthal, Gersau, Immenser,
Mörlischachen und der Lehrer an der Lateinschule in Küßnacht. Von
diesen sind zugleich Pfarrer die Lehrer in Jllgau, Lowerz, Steinerberg,

Riemenstalden und Alpthal. Die übrigen sind Kapläne.
Dem weltlichen Stande gehören an: die drei Lehrer in Schwyz,
der zweite in Arth, der im Muottathal, der zweite in Uberg, der

am Sattel, der in Jngenbohl und der an der deutschen Schule in
Küßnacht; alle diese sind aber zugleich Organisten, Cantoren oder

Küster, der dritte in Schwyz und der in Yb-rg ausgenommen.
Die jetzigen Schullehrer im Bezirke Einsiedeln sind weltlichen Standes;

früher waren unter ihnen auch Geistliche. Einer aus ihnen

gab auch Unterricht im Lateinischen. Diese Lehrstelle ist nun
eingegangen, indem das Kloster Autritt zum Unterricht im Lateinischen

und Deutschen in seinem Gymnasium gestattet; weil aber derselbe

zu dem Unterrichte in der Vaterlands-, Welt- und Naturgeschichte,

Geographie, französischen Sprache u s. w, nicht geöffnet wird, so

wären Anstrengungen von Seite des Fleckens oder der WaldAatt
sehr zu wünschen, und hiezu könnten die bedeutenden Einkünfte
geistlicher Brüderschaften z, B. cloirkraterullaruin L. kosarii, s. Mein-
raäi, 8. ^goniss Lbrizri u, dgl. reichliche Mittel liefern.

7) Schulzimmer, Leidlich, doch meisten» beengt, sind im

Bezirke Schwyz die Schulzimmer in Schwyz, Geewen, Arth, Goldau,

Steinen, Muottathal, Aberg, Stauden, Elattel, Brunnen,
Rothenthurm und Riemenstalden. In den andern Orten bildet das

Wohnzimmer des Lehrers das Schulzimmer. Im Flecken Küßnacht
ist das Echulzimmer dumpfig, ungesund und zu klein, .so daß derBe-
zirkSrath schon während mehrern Wintern den Rathssaal für dir
Schule abzutreten genöthigt war. Gegenwärtig beschäftigt man sich

mit dem Plane der Erbauung eines Schulhauses, bereits hat der

dreifach« Bezirksrath seine Beistimmung dazu gegeben, und man hofft
aus diejenige der einzuberufenden Landsgemeinde. In den Nebenschulen

müssen die Geistlichen die Schulen in ihren Häusern halten.
Die Schulzimmer im Flecken Einsiedeln sind viel zu enge, um für
alle Kinder erforderlichen Raum zu geben. Sie sind nicht hell und

haben nichts Freundliche», und es ist nu? zu sehr zu besorgen, da»

physische Wohl von 500 Kindern aus dem Flecken und der

Umgegendmüsse dadurch leiden. Man geht mit dem Baue eines neuen Schul-

hause» um, und es wäre ungcmein zn wünschen daß die Plane ein-
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fichtSvoller, vaterländisch gesinnter Männer bcS Fleckens berücksichtigt

und befolgt werden mochten. Das Viertel Groß hat seit zwei
Jahren ein Schulhaus von Steinen erbaut; in den andern Vierteln

hält man Schule in gemiethetetcn Stuben, die oft zugleich
das Wohnzimmer der Familie sind. In der Pfarre Wollerau ist

während des Sommers von 18Z5 eine schone und geräumige Schule
erbaut worden-

k) Dauer der Schulzeit. In den Bezirken Schwyz und
Gersau wird zu Schwyz, Seewen, Art, Steinen, Brunnen und
Gersau Sommer und Winter hindurch Schule gehalten; doch sind
ungefähr zwei Monate lang, meistens im September und Oktober,
Ferien; - nur von Martinstag bis Ostern wird Schule gehalten in
Goldau, Muottathal, Morschach, Yberg, Sattel, Jllgau,
Lower;, Jngcndohl, Steinerberg, Rorhenthurm, Niemenstalden und
Alpthal. Im Flecken Küßnacht wird das ganze Jahr hindurch
Schule gehalten, mit Ausnahme von 14 Tagen um Ostern und
des September» und Oktobers; in den übrigen Schulen des Be.
zirkeS dauert sie nur von Allerheiligen bis Ostern, im Flecken

Einsiedeln das ganze Jahr hindurch. DieS soll nun auch in den Vierteln
eingeführt werden. Die Vakanzzeit umfaßt 2 Wochen im Frühlinge
und 6 im Herbste. In Yberg und Lowerz wurde auch im Sommer
Wiederholungsschulc gehalten, von dem tüchtigen Pfarrer in Lowerz
drei Mal wöchentlich; in den andern Gemeinden des Bezirks Schwyz
hing dies von dem Schullehrer ab; im letzten Winter geschah dies
freiwillig von dem Schullehrer in Küßnacht. Im Bezirke Einsie-
dcln wird die Sonntags- oder Repetirschule leider ganz vernachlässigt.
In den Bezirken Pfäffikon und Wollerau ist das ganze Jahr hindurch
Schule, mit Ausnahme der Zeit von Maria Geburt bis Allerheiligen.

S) Schulfächcr. In allen Schulen im Bezirk Schwyz wird
schreiben und Lesen besser und auch weniger befriedigend gelernt,
auch überall der Katechismus memorirt, das Rechnen hingegen wird
a» wenigen Orten mit Erfolg gelehrt. Deutsche Sprachlehre, doch

weistens nur für die Rechtschreibung, wird in Schwyz, Brunnen
und Yberg betrieben. Bei der Mehrzahl wird sie für überflüssig
geHallen. In den Schulen in Küßnacht wird Lesen, Rechnen und
Schönschreiben, die Anfangsgründe des BriesschreibenS, der
Geograph,« der Vaterlandsgeschichte u. dgl. gelehrt, doch ist zu be-

"""n, daß die im Alter vorgerückten Kinder die^Schulen nicht mehr
esuchen, und so die letztgenannten Fächer nicht gehörig gelehrt wer-

den Schulen in Einsiedeln wird ebenfalls Schreiben,

biblie^ ^was Geographie, vaterländische, mehr von der

)en Geschichte und der Katechismus gelehrt.

nur i., >. ^Mittel. Schiefertafeln sind im Bezirk- Schwyz

màff ° in Yberg. In Brunnen müssen die Kinder sie

m il ^ ^irk Küßnacht werden sie weniger zum Rechnen.
> "" Kopfe gerechnet wird, als zum Schreiben gebraucht.
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In Cinfledeln bedient man sich ihrer für die Anfänger im Schreiben

und für das Rechnen. Lnzernccische Vorschriften werden gebraucht
in Schwyz, Brunnen, Dberg; an den andern Orten des Bezirkes
Schwyz und in Küßnacht schreibt sie der Lehrer selbst. In Einsiedeln

können sich die Lehrer lithographirter oder selbstverfertigter
Vorschriften bedienen. In den meisten Schulen des Bezirkes Schwyz
wird daS Namenbüchlein (A- B- C-Buch) von Ulrich, in den

übrigen das Brandenbergische gebraucht, das letztere auch in den Schulen

in Küfinacht. Für die niedern Klassen hat man in Einsiedeln
A- B- C-Bücher, an deren Zweckmäßigkeit sich um so eher zweifeln läßt,
weil dieselben seit vielen Jahren die nämlichen geblieben sind. Auster
dem Namcnbüchlein wird noch als Lesebüchlein die Schmid'sche kleinere

biblische Geschichte in den Schulen von Schwyz, Brunnen, Pberg,
Eeewen, Goldau, Sattel, Lowerz, Riemenstalden und Gersau
gebraucht. In den übrigen Schulen de» Bezirke» Schwyz wird außer

dem Namcnbüchlein und dem Katechismus kaum etwas Anders

gelesen. Jin Bezirke Küßnacht dienen als Lesebücher das luzeruc-
rische die biblischen Geschichten von Schmid, Heldenmuts» und
Biedersinn aus der Schweizergeschichte und die Schweizergeschichte von

Probst. In Einsiedeln lassen die Lesebüchlein für Anfänger Manches

zu wünschen übrig. In den hoher» Klassen ist seit knrzep Zeit da»

Rietschi'sche eingeführt worden. In den meisten Schulen des Bezirkes

Schwyz wird der Katechismus von Faßbind gebraucht; in den

übrigen ist noch der Kraucr'sche beibehalten, der aber der bessere

sein soll. Der letztere ist auch in den Schulen in Küßnacht. Die

Wahl des Katechismus hängt einzig von dem Pfarrer de» Orte» ab.

In Schwyz, Brunnen und Aberg soll die Sprachlehre sehr

zweckmäßig betrieben werden; in Küßnacht bedient man sich der Rikt-
schi'schcn und in Einsiedeln der Gyslcr'schcn Sprachlehre.

tl) Prämien. Prämien werden im Bezirke Schwyz R

Schwyz, Arth, Steinen und Sattel, und im Bezirke Küßnacht

nicht jährlich/ sondern wenn der Bezirksrath die Mittel dazu

bewilligt ausgetheilt. Den fleißigen Kindern werden im Bezirke E»>-

siedeln »ach der öffentlichen Prüfung im Herbste Prämienbücher
gegeben. Früher waren es meisten» ciusicdel'sche Gebetbücher. I»
neuerer ^eit hat man im Flecken angefangen, Echmidâ Jugend-

schriften u.dgl. auszutheilen, und es wäre sehr zu wünschen, dale

dieses Beispiel in den Schulen der Viertel nachgeahmt wurde. Prämien

werden in den Bezirken Psäffikon und Wollcrau von ?eit zu

Zeit ausgetheilt, je nachdem die Gcnossengemcindci», welche sie

liesern, dazu geneigt sind.

!2) Anzahl der Schulen. Der Bezirk Schwyz hc>t ">

Pfarreien 22 öffentliche Schulen. Der Bezirk Gersali hat -i»°
öffentliche Schule. Im Bezirke Küßnacht sind 4 Schulen

dentsche und lateinische in Küßnachr, eine in Jmmensee und eine >u

Morlisckachen. Der Bezirk Einsiedeln hat 9 öffentliche Schule»,
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nämlich Z im Flecken selbst und 6 in den zur Pfarre gehörigen

Filialen oder Vierteln. Im Bezirke Pfäffikon sind 5 Schulen,
davon 3 mehr oder weniger mit Wollerau gemeinschaftlich. Die Kinder

von Hürden gehen nach NappecSwcil. - Der Bezirk Wollerau

besitzt außer jenen gemeinschaftlichen noch drei ausschließliche Schulen.

13) Schulbesuch. Er ist nicht regelmäßig, weil er steige,

stellt ist, weil die Pfarrer > welche nicht selbst Schule halten, sich

nicht immer um denselben bekümmern, weil die Obrigkeit nichts

gebietet, weil ärmere Kinder häufig der Schulmittel ermangeln, und

weil die Wohnungen oft sehr weit von der Schule entfernt sind.

Es ist daher anzunehmen, daß im Bezirke Schwyz nur ungefähr
zwei Drittheile der schulfähigen Kinder sie besuchen- Im Bezirke
Küßnacht gehen von ungefährst) bis 500 Schulfähigen stwa 300 in die

Schule. Am 1. Januar 1830 stieg im Kanton Gchivyz die Anzahl
der schulfähigen Kinder von 6-12 Jahre,, auf ungefähr 3,850.
Won diesen besuchten die Schule 2,870' somit blieben SY0 unbeschu-

let, also von Fünfen Eine». 50

14) Schuln er-in. Im Bezirke Schwyz besteht seit 1827

ein Schulvcrein aus Lehrern und Schulfreunden. Auch die Lehrer

von Küßnacht sind Mitglieder desselben. Der Schulverein beschäftigte

sich vorzüglich damit. daß er die einzelnen Mitglieder Aufsätze
über ausgewählte Materien machen ließ, die dann zirkulirten und
besprochen wurden. Man besuchte die Schulen. Einige Mitglieder
fingen an, eine kleine Büchersammlung für Schulen anzulegen; allein
die wenigen gesammelten Bücher wurden nicht genug benutzt.

13) Höhere Schula n st alten. Schwyz hat ein Gymnasium
als höhere Lehranstalt. An demselben sind 3 Professoren bei 6
Klassen angestellt. Die Schülerzahl bcläuft sich auf 20 — 25. Selten

sind alle Klassen besetzt. Die zwei ersten Klassen sind die

besuchtesten. Nach einem frühern, von der Schulkommission genehmigten

Plane sollten in den 4 ersten Klassen Religionslehre (nach Batz),
tu allen s Klassen die biblische Geschichte (nach Echmid) und Rechne»

bis zu den Anfangsgründen der Algebra, in der ersten und
zweiten Schwcizergrographie (jrüher nach Körner, nun nach Gcrold
Meier von Knonau) nach vorausgeschickter Einleitung in die

Geographie überhaupt, in der zweiten, dritten und vierten Klasse die
alte Geschichte und Archäologie bis aus Christus (nach drei hicsür
berechneten, von dem ehemaligen solothurner Kollegium herausgegebenen

Bändchen), in der fünften und sechsten Klasse Schweizers--
schichte und Naturlehre nach UihlcinS Naturgeschichte), in der drit-

vierten Klasse allgemeine Geographie, Lateinisch, Deutsch
und Rhetorik gelehrt werden. In den 4 untern Klassen wurde eine

Lp.rome ìà-à socrw, Gedike'S lateinische Chrestomathie und cüee-
«rom-ttüls ciccroni-mo von Friedrich, in den obern Klassen Livius,
Cicero, Virgil, Horaz erklärt und nach Octtingcr in der dritte u
"nd vierten Klasse mündlich übersetzt. D-», Vernehmen nach soll

Hl. <S
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aber dieser Plan nicht genau befolgt und eine Veränderung eingeführt
worden sein, zufolge welcher in der ersten Klasse deutsche Sprache,
biblische Geschichte, Katechismus, Rechnen und die Schwcizergco-
graphie gelehrt, mit dem Lateinischen erst in der zweiten Klasse

angefangen und die alte Geschichte, Archäologie, allgemeine Geographie,

Schwelzcrgeschichte und Naturlehre nicht mehr vorgetragen
werden. Die geringe» Vorkcnntnisse, welche die Schüler aus der

deutschen Schule mit sich bringen, sollen wirklich die Fortschritte
erschweren. Die Kosten für dieses Gymnasium werden nur aus den Gütern

deS FleckenS Schwyz und aus den Beiträgen der Studenten
bcstritten, zu welchen nur selten junge Leute aus andern Gemeinden

hinzukommen.
Den gelehrten Verdiensten einer Lnngrogau'o L. lVlemri oder

eines Klosters St. Blasien, oder des Stiftes St. Gallen während
früherer Jahrhunderte scheint das Kloster Einsiedeln nie nachgestrebt

zu haben. Eine Klostcrschulc besitzt cS schon seit geraumer Zeit.
Ihr Hauptzweck ist die Bildung von Klostermännern. Neben der

Theologie ist die lateinische Sprache das Hauptfach durch alle Klassen

hindurch. Die griechische, franzosische und deutsche Sprache,
die Welt- und die vaterländische Geschichte, Physik und Geographie
werden als Nebenfächer betrieben. Zeichnen wird auf Verlange»
und gegen Bezahlung bei einem Extra-Lehrer gelernt; Musik wird

gegenwärtig wohl am beßten gelehrt, früher auch Physik von dem

vorzüglichen Naturforscher, Pater Mcinrad Kälin. Sechs Kloster-

geistliche bekleiden die Professorate, meistens junge Männer, die nur
eben ihre Studien geendiget und nicht selten, sobald sie ihr Fach ein-

studirt haben, zu andern Aemtern berufen werden. ^6 Schüler

wohnen im Kloster und tragen die Klosterklcidung. Sie sind theils
Aspiranten auf das Noviziat, theils bloße Kostgänger, weil da«

sehr mäßige Kostgeld manchen Vater bewegt, diese Lehranstalt
vollkommenem vorzuziehen. Seit 58ZZ ist der Autritt auch Jünglingen
aus dem Flecken geöffnet, deren Zahl gewöhnlich 3 bis 5»,
höchstens 52 ist.

Ein über die gewöhnliche Schule hinausgehender Unterricht

wird, wie bereits bemerkt wurde, in Arth, Küßnacht, Lachen und

Wollerau von den Kapläncn ertheilt.
56) Privatschulen. Bezirk Schwyz. Ehrenvolle Meldung >

verdient hier der Bruder Paul Anton Winter im Tschütschi, h«ch

am Mythen, der, indeß so viele andere Waldbrüdcr ein wenig
nützliches Leben führen, den Kinder» der ganzen Berghöhe Unterricht

gibt, den dieselben ohne ihn entbehren müßten. Nachdem er am Morgen

in seinem stillen Kiimmerchen und hierauf in dem schönen Tempel

des Fleckens seiner Andacht obgelegen und nach der Rückkehr die

HauSgeschäfte besorgt hat, widmet er den Nachmittag den Kleinen.

Im Sommer ist die Kapelle, wo die Kniebiinke zum Sitzen der Kinder,

die eigeutlichen Bänke als Tische dienen, da« Schulzimmer von
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70 ->K0 Kindern, im Winter nimmt sein eigene» Stübchm derm

2V bis 25 auf. Sein Hauptfach ist verständiges Lesen und da» Lernen

d-S Katechismus. Gott erhalte diesen treuen Jünger Jesu, der

seines Meisters Gebot. Matth. am 19. V. 14 erfüllt, noch lange»

-Jungfrau Agathe Andres, aus Sem Kanton Solothurn, gibt ge,

gemvärtig in Echwyz mit 2 Gehülfinnen 23 Mädchen verschiedenen

Alters Unterricht, Vormittags den älteren Kindern in der deutschen

und auf Verlangen in der französischen Sprache und im Rechnen;

der Nachmittag ist ganz den weiblichen Arbeiten gewidmet. Diese

Erscheinung ist um so erfreulicher, als keine andere Unterrichtsanstalt für
Mädchen in Echwyz vorhanden ist, und es nur den reicherer» Fa-
milien möglich wird, ihre Töchter in Pensionen zu senden, wo sie

leider nur zu oft der Bestimmung des Weibes entrückt, anstatt
derselbe» näher gebracht werden. Man will wissen', Jungfrau Andre»
könnte noch mehr leisten, wenn ihr freiere Enkwickelung ihres
Lehrtalents und freier Gebrauch der Lehrbücher gelassen würde. — 1826

wurde in Brunnen durch die Verbindung von tS jungen Männern eine

Privatschule eingerichtet, welche die Aufmerksamkeit anderer Kantone

auf sich zog. Man beschäftigte sich mit Mathematik, Geographie,
Geschichte, Naturwissenschaften, wobei die Führer in freien
Vortragen die Gegenstände wechselseitig besprachen. Pfarrer Reding in
Jngenbohl, Kaplan Bürgi, Or. Etähelin, PostHalter Kyd gaber»
den ersten Antrieb, und die hauptsächlichste Veranlassung zu dieser

Schule war das Bestreben, den vielen Fragen, welche fremde
Reisende an die Bewohner richten, mit gründlicher Kenntniß deS Landes

und seiner Geschichte antworten zu können Mißverständnisse
Und überspannte Erwartungen machten diesem Versuch ein Ende,

Bezirk Gersau. In Gersau ist eine Privatschule.
Bezirk Küß nacht. Privatschulen werden nach Bewilligung

öeä EchulratheS im Winter gehalten» namentlich in Haltikon.
Bezirk Einsiedeln. Im Flecken Einsiedeln ist die

Taubstummenanstalt des Hrn. Alt-Landschreiber Weidmann, GastwirthS
ö»m Steinbock, besuchenswerth. Innige Liebe für ein- stumme Tocher

lehrte ihm eine Methode zu ihrem Unterrichte erfinden. Sie
wnte in kurzer Zeit Personen richtig signalisiren, Pässe ausfertigen

oder visiren, so wie in der Wirthschaft ihre» Vater» wichtige Dienste
»nsten. Dieser Erfolg veranlaßte auch andere Eltern, taubstumme

»ldcr seinem Unterrichte anzuvertrauen, den er 1828 mit 4 Kin-
o°rn eröffnete und seither mit dem glücklichsten Erfolge fortsetzte.
«e,n Erziehertalent bewährt er dadurch, daß er ein höchst verwohn-

abgeschwächtes Kind in wenigen Monaten dahin brach,

«gesund, willig und mit dem b-ßten Erfolge in s-m-n

Zöglingen gleich kam. Die Kinder in der

m'ê de ?"'' Weidmann rechnen fertig und machen d.e Proben
""t Schnelligkeit, bilden aus wenigen diktirten Wörtern sprach-und

^»graphisch richtige Sätze und verändern dieselben „ach verschiede-
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nett Formen ; auch im Artikuliren und - Verstehen der - Töne find' sie

geübt, so wit auch wit der biblischen Geschichte und mit religiösen
Begriffen ungemein vertraut. Hr. Weidmann befriedigt nicht ttur
jeden Fteund des Schulwesens, sondernd er erwarb sich auch den

Beifall der kompetentesten Richter in der Bildung der Taubstummen,
wie des rühmlich bekannten zürcherifchen Geminardirektors Schert.
Das Pensiönögeld 'beträgt jährlich 18 Louisd'or; die Kinder sind

auch in der achtnngswürdigen Familie Weidmann in physischer

Beziehung auf'SBeßte versorgt.

In den Bezirken March, Pfäffikon und Wollerau sind keine

Privatschulen.
-i '' ' llS. Alever von Knonau.)

Gesetz über die Organisation des Schulwesens im Kan¬

ton Basel-Landschaft. -

Im Namen des souveränen Volkes^,
haben wir, die Mitglieder des Landrathes, in Betracht, daß der
F.' 11 der Verfassung dem Staate die Pflicht auferlegt die
Schul- und Bildungsanftalten zu gründen und zu erhalten, und
stt Betracht, daß der Zweck der Volksschule se<7 die Jugend zu
geistig thätigen Menschen, zu nützlichen Bürgern und sittlich
religiösen Christen zu erziehen, folgendes Gesetz über die Organisation

der Schulen im Kanton Basel-Landschaft erlassen»

A b s ch ni t t. / "7' ^

^
^

den Schulbehörden. ./'/ "
/^ á. Erziehung Srarh, .7 77

' 1. Her Erziehungsrath leitet Nach Inhalt dieses Gesetzes

«nter Oberaufsicht des Landrathes und Negirungsrakhes das

sämmtliche Erziehungswesen des Kaittons. Er besteht aus sieben,

frei aus der Sesammtbürgerschast vom Landrathe gewählten
Mitglieder»^/., "////../ '''77/.'"" /

§. 2. Die Amtsdauer der Mitglieder des Erziehungsrathes
ift auf 4 Jahre festgesetzt; alle 2 Iahte treten 3 oder 4 Mitglieder

auS; die Zsustretenden sind wieder wählbar; der Ländrath
erwählt qusMssA'Mtte den Präsidettti» auf ein Iaht. °

/ §.73. Det êiîîehungSrath versammelt sich, so oft et durch
den Präsidenten wegen vorliegender Geschäfte, oder auf den mo-

ti.virteu Munsch dreter seiner Mitglieder zusammenberufen wird.
à,Wtwirft7sein Reglement und' ligt' dasselbe dick R'egtrüngSra-

ê.M Mittehckîgung vor, ' '/ ^
' Z. 4, Die Mitglieder des ErziehungSrathS beziehen stir ihr«

HerrichkutzgeN, nach der für dir Landräthe bestiminlen Berechnung.,.

Taggelder.
' " 7 - "".,'"''"7 i

'ss.'Z. ivte Kanzleigeschäste des Erziehungsrathes weiden von
Sir Ländeskanzlei besorgt /

6. Die besondern Verrichtungen des ErziehungsratheS sind
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